
gen ein Gesetz haben, wo die Arbeit der Staatsbank beendet wird 
und ein anderes Gesetz über die Staatsbank aufgenommen wird. 
Das muß fein säuberlich hier formuliert werden. Es ist bekannt, 
daß die Staatsbank der DDR per 30. dieses Monats die Arbeit ein
stellt, weil sie eine andere Aufgabe erfüllen wird. Es wird eine 
Staatsbank Berlin geben. Die Gesetzesvorlage wird morgen ein
gebracht. Das müssen wir in Übereinstimmung bringen.

2. Wir halten es für erforderlich, vor allem die Bewegungen, 
nicht die Bestände, zu erfassen, die spekulativ sind - ich würde 
hier im Augeblick nicht eine Summe nennen wollen -, sondern es 
geht vor allem darum - wenn ich das hier zitieren darf -, §3 
Abs. 2: Die Geldinstitute stellen fest, und da geht es um eine 
Summe der Bewegungen, und zweifellos muß man hier über die
se Summe der Bewegungen, hier werden 50 000 M genannt. Hier 
sollte noch einmal in den Fachausschüssen nachgedacht wer
den, weil sich in diesen Bewegungen das eigentliche Kernpro
blem der Spekulation bewegt. Wir bitten, daß in den entspre
chenden Ausschüssen, auch zusammen mit den Fachleuten dar
über nachgedacht wird. - Recht schönen Dank.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Ich danke Herrn Abgeordneten Kühne und rufe von der Frak
tion der PDS Herrn Abgeordneten Riege auf.

Prof. Dr. Riege für die Fraktion der PDS:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das Problem ist 
schwierig. Ich möchte auf folgendes aufmerksam machen: Das 
Gesetz bekräftigt natürlich das, was die Bürger unseres Landes 
wissen oder ahnen: Die DM ist ein hohes Rechtsgut. Und jeder 
soll sie nur auf eine gänzlich korrekte Weise erhalten. Jedem soll 
sie nach seinem Verdienst zufließen, und keinem soll sie zukom
men durch Spekulation. Das macht einen guten Eindruck, und 
wer wollte sich einer solchen Haltung verschließen. Zumal: Es 
gibt Spekulationen, und es gab Spekulationen. Es gab erfin
dungsreiche und skrupellose Spekulanten, und die Empörung 
darüber ist berechtigt.

(Beifall bei CDU/DA)

Und diejenigen, die ihre Guthaben auf die Erträgnisse ihrer 
beruflichen Arbeit stützen konnten bislang, haben in den wenig
sten Fällen große Reichtümer angehäuft, jedenfalls bisher nicht. 
Also eindeutig: Spekulationen und Spekulanten, das ist verab
scheuungswürdig. Ich vertrete nicht die Interessen derer, ich 
• '' das vorab sagen, die die hohen Guthaben haben. Das ist 
^<ht meine Klientel. Mir geht es um die Rechtsstaatlickeit in un
serem Lande, und darauf möchte ich aufmerksam machen, um 
den Bürgeraspekt. Der Gesetzentwurf setzt eine Priorität, die 
ich nicht mittragen kann. Ich will sie deutlich sagen: DM vor 
Grundrechte oder vor Gesetzlichkeit. Man bedenke, alle erwach
senen Bürger unseres Landes besitzen ein Konto mindestens. 
Das war ja ein Gebot der Währungsumstellung. Alle Inhaber, das 
heißt, alle Bürger werden einer finanziellen Observation unter
zogen. Sämtliche Guthaben werden gesichtet, durch die Geldin
stitute, durch die Bemühungen von Dienstleistungsunterneh
men, die angestrengt werden, sonst wäre es nicht möglich, we
der die Bestände noch die Bewegungen festzustellen. Sämtliche 
werden datenmäßig erfaßt, sämtliche werden gewertet, selek
tiert. Ich sehe darin einen Verstoß gegen die Persönlichkeits
rechte.

(Zuruf)

Und die Bank übergibt die Daten einer bestimmten Klasse an ei
ne Prüfbehörde. Was geschieht mit den Daten? Die nicht mitgeteil
ten sind unverzüglich zu vernichten, die Daten der anderen Konto
inhaber werden nach der Übermittlung an die Prüfbehörde ge
löscht oder vernichtet. Da sie wohl aber nicht vor dem Lesen durch 
diese Behörde vernichtet werden sollen, werden sie eben nicht ver
nichtet. Das Bankgeheimnis - es ist ein leerer Wahn.

Die rechtsstaatlichen Grundsätze werden hier auf den Kopf 
gestellt. Mir geht es nicht um Verteidigung von Spekulation. Wir 
müssen die Lösungen finden, die rechtsstaatlich sind.

(Beifall bei der PDS)

Darüber müssen wir in den Ausschüssen reden.

Normal ist doch folgendes: Bei einem begründeten Verdacht 
wird Untersuchung eingeleitet. Die Strafprozeßordnung setzt 
dafür die Prämissen. Hier wird es genau umgekehrt gemacht. Es 
wird ermittelt, ob Anhaltspunkte für strafrechtswidrige Hand
lungen sind. Dann kommt Befragung, dann kommt Untersu
chung, dann kommt vielleicht partielle Sperrung, Anklage usw. 
Die StPO wird ausgeschaltet. Es läge auf der gleichen Ebene, 
wenn das Betreten und Sichten aller Wohnungen für nötig gehal
ten würde, um zu ermitteln, ob nur redlich Erworbenes sich dar
in befände. Wenn nicht, dann ...

Ich finde, der Bürger darf erwarten, daß sein Kontostand nur 
ihm und seiner Bank bekannt bleibt.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Herr Abgeordneter, die Zeit ist um. Bitte kommen Sie zum 
Schluß.

Prof. Dr. Riege (PDS):

Ich versuche, ganz rasch zum Schluß zu kommen. - Ich finde, 
daß auf der Schwelle zur Marktwirtschaft das Vertrauen auch in 
die Banken gefestigt werden muß. Es wird nicht besser, wenn 
der Vertrauensbruch gesetzlich verordnet wird. Es gäbe da ganz 
interessante Aspekte, über die kann ich nicht mehr sprechen. Ich 
würde auch nur um eins zum Schluß noch bitten, wenn ich das so 
sagen darf, darauf orientieren darf: Wenn dereinst in diesem 
Haus wieder einmal voller Abscheu ein Brief verlesen werden 
sollte, des Inhalts etwa, ich hätte deshalb heute so gesprochen, 
weil mir meine Schweizer Bank versicherte, sie werde das Millio
nengeheimnis meines Nummerkontos wahren, obwohl ich Mit
glied der PDS bin, dann sollte die Emotion nicht gegen die Perfi- 
die meiner Partei, sondern gleich gegen die Fabulierkunst einer 
Witzzeitung gerichtet werden. Da sollte der Beifall hin.

(Beifall, vor allem bei der PDS)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Herr Abgeordneter, erlauben Sie zwei Anfragen? - Bitte 
schön.

Voigtländer (SPD):

Herr Abgeordneter! Sie sprachen davon, daß sämtliche Kon
ten observiert werden. Ein interessanter Ausdruck. Hier lese ich 
unter § 3, daß Konten ab 100 000 M... Sie würden dann also sagen, 
jeder DDR-Bürger verfügt über 100000M. Als nächstes: Jeder 
hat Einblick. Würden Sie mir nicht auch recht geben, wenn ich 
Sie frage und wenn ich sage, daß die Konten aller Bürger grund
sätzlich den Sparkassenangestellten zugänglich sind, daß sie al
so nachsehen können und daß das auch rechtsstaatlich ist und 
daß es also nicht gegen die Rechtsstaatlichkeit gerichtet sein 
kann?

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall: Kommen Sie 
bitte zur Frage.)

Na, ich bin doch dabei. Ich habe ihn gefragt, ob er nicht der 
Meinung ist wie ich.

Prof. Dr. Riege (PDS):

Nein, ich bin nicht Ihrer Meinung; denn erstens: Wenn man 
die Höhe der Konten ermitteln will, muß man sich alle anschauen. 
Zweitens halte ich es nicht für rechtsstaatlich, wenn die Infor-
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